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Wahlbekanntmachung

1. Am 22. September 2013 findet die 
Wahl zum 18. Deutschen Bundestag 

statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 
18.00 Uhr.

2. Die Stadt Mönchengladbach ist in 180 
allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die 
den Wahlberechtigten in der Zeit

vom 23.08.2013 bis 31.08.2013 

übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum ange-

geben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat. 
Die Briefwahlvorstände treten zur 

Ermittlung der Briefwahlergebnisse um 
18.00 Uhr in 

Mönchengladbach im Rathaus Rheydt 

zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist

Die Wähler haben die Wahlbenach-

richtigung und ihren Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mitzu-

bringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der 

Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimm-

zetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes einen 

Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und 

eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter 

fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in 

schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbe-

zeichnung verwendet, auch dieser, 

bei anderen Kreiswahlvorschlägen 

außerdem das Kennwort und 

rechts von dem Namen jedes 

Bewerbers einen Kreis für die 

Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in 
blauem Druck die Bezeichnung 

der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, 

auch dieser, und jeweils die 

Namen der ersten fünf Bewerber 

der zugelassenen Landeslisten 

und links von der Partei-

bezeichnung einen Kreis für die 

Kennzeichnung.

Der Wähler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des 

Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis ge-

setztes Kreuz oder auf andere 

Weise eindeutig kenntlich 

macht, welchem Bewerber sie 

gelten soll,

und seine Zweitstimme in der
 Weise,

dass er auf dem rechten Teil 
des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis ge-

setztes Kreuz oder auf andere 

Weise eindeutig kenntlich 

macht, welcher Landesliste sie 

gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in 
einer Wahlzelle des Wahlraumes oder 

in einem besonderen Nebenraum 

gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im 

Anschluss an die Wahlhandlung er-
folgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des 

Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl im Wahlkreis, in 

dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem be-

liebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss 

sich von der Gemeindebehörde einen 

amtlichen Stimmzettel, einen amt-

lichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit 

dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unter-

schriebenen Wahlschein so rechtzeitig 

der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 

spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 

eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben 

werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahl-

recht nur einmal und nur persönlich 

ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundes-

wahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein 

unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 

und 3 des Strafgesetzbuches).

Mönchengladbach, 

den 23. August 2013

Norbert Bude

Kreiswahlleiter



Öffentliche Zustellung

Herrn Konstantin Peretyatko, 

*28.06.1979, letzte bekannte Anschrift, 
Espenstr. 16, 41239 Mönchengladbach, 

kann die Rechtswahrungsanzeige der 

Stadt Mönchengladbach, vertreten durch 
den Oberbürgermeister, Fachbereich 

Kinder, Jugend und Familie, Aktenzeichen 
51.45.14.1410 / 1411, nicht zugestellt 
werden.

Die o.g. Rechtswahrungsanzeige wird 

hiermit gemäß § 10 des Landes-

zustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 
01.02.2006 (GV.NRW, S.94), zuletzt 

geändert am 12.05.2009, (GV.NRW, 

S.296), öffentlich zugestellt.

Der Empfänger wird hiermit aufgefordert, 
den Bescheid beim Fachbereich Kinder, 
Jugend und Familie, Verwaltungsge-

bäude Rathaus Rheydt, Eingang F, 
Zimmer 41, einzusehen bzw. abzuholen.

Der Bescheid gilt mit Ablauf von zwei 
Wochen nach Aushang dieser Mitteilung - 

ohne Einbeziehung des Aushängetages - 
sowie Bekanntmachung im Amtsblatt als 
zugestellt.

Mönchengladbach, den 15.08.2013

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Bekanntmachung

Beschluss über die 
vereinfachte Umlegung

„ VU 81, Am Nordpark “

Der Beschluss über die vereinfachte 

Umlegung "VU 81, Am Nordpark" vom 
15. Juli 2013 gemäß § 82 Baugesetzbuch, 
betreffend die Grundstücke Gemarkung 

Mönchengladbach -Land, Flur 94, 

Flurstücke 536 - 542, 549 -560, 573, 575, 

582 - 590, 603 - 606, 866, 869, 871 und 899 

(Alter Bestand), ist am 19. August 2013 
unanfechtbar geworden. Die vorliegende 
Bekanntmachung bewirkt, dass im 
betroffenen Bereich des Beschlusses über 
die vereinfachte Umlegung „VU 81, Am 

Nordpark“ der bisherige Rechtszustand 
durch den im Beschluss vorgesehenen 
neuen Rechtszustand ersetzt wird. Die 

Bekanntmachung schließt ferner die 

Einweisung der neuen Eigentümer in den 

Besitz der zugeteilten Grundstücke ein.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Dieser Beschluss kann innerhalb von 
sechs Wochen nach der Bekanntmachung 

durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
angefochten werden.
Der Antrag ist bei der Stadt Mönchen-

gladbach, Rathaus Abtei, 41050 Mönchen-
gladbach, einzureichen. Der Antrag muss 

den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen 
den er sich richtet. Er soll die Erklärung, 
inwieweit der Verwaltungsakt angefochten 

wird und einen bestimmten Antrag 
enthalten. Er soll die Gründe sowie die 
Tatsachen und Beweismittel angeben, die 

zur Rechtfertigung des Antrages dienen.
Über den Antrag entscheidet das 

Landgericht Düsseldorf - Kammer für 

Baulandsachen -.

Für das gerichtliche Verfahren vor dem 

Landgericht müssen Sie sich eines dort 

zugelassenen Rechtsanwaltes bedienen.

Mönchengladbach, den 19. August 2013

Stadt Mönchengladbach

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Zachert
Stadtvermessungsdirektor

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach - Fachbereich 
Verwaltungsentwicklung und -service, 
41050 Mönchengladbach, vergibt in öffent-
licher Ausschreibung

Ort der Leistung:

Stadt Mönchengladbach
Ordnungsamt
Rheinstraße 70, 41065 Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme 
eines Kassenautomaten inkl. der er-
forderlichen Software für Ein- und Aus-

zahlungen mittels Kassenkarten in Münzen 

und Banknoten mit EC-Cash Terminal für 

die Zulassungs- und Führerscheinstelle. 

Aufteilung in Lose:

Nein

Ausführungsfrist:

51. Kalenderwoche 2013 

Fachliche Auskunft erteilt:

Frau Tetzlaff, Herr Haimüller, 
Tel.: 02161/25 - 6146 / 6145

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich und 
einzusehen ab 16.08.2013 bis 06.09.2013 
beim Fachbereich Verwaltungsentwicklung 
u. -service, Weiherstraße 21, Zimmer 10, 

41061 Mönchengladbach.

Sie können auch unter Ruf-Nr.: 02161/25-

2564 /Fax-Nr.: 02161/25-2568 / E-Mail: 

zentrale-dienste@moenchengladbach.de 

angefordert werden.

Ablauf der Angebotsfrist:
10.09.2013, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:

Stadtverwaltung

Fachbereich Verwaltungsentwicklung u.
-service
Weiherstraße 21, Zimmer 10
41061 Mönchengladbach
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL) 

über die Zahlungsweise wird besonders 

hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden 

gefordert:

Eigenerklärungen zur/zum: 

- Zahlung von Steuern sowie der 

Beiträge zur Sozialversicherung und 

zur Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den 

letzten 2 Jahren nach dem Schwarz-

arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem 

Arbeitnehmerentsendegesetz
- Erfüllung der gewerberechtlichen 

Voraussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmi-
gungen.

- ILO Kernarbeitsnormen

Über diese Eigenerklärungen hinaus 

werden folgende Unterlagen gefordert:

- Eigenerklärung zum Umweltmanage-
ment

- Tariftreue und Mindestentlohnung für 
Dienst- und Bauleistungen unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des 

Tariftreue- und Vergabegesetzes 
Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) 

Folgende Nachweise aus dem Leistungs-
verzeichnis:
keine

Zuschlagskriterien:

80 % Preis

10 % Gewährleistungszeitraum

10 % Kosten eines Wartungsvertrages

Bindefrist:

31.10.2013

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt 

der Bewerber den Bestimmungen über 

nicht berücksichtigte Angebote gem. 

§ 19/§22 EG VOL/A.

Bei der Eröffnung der Angebote sind die 
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht 

zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach

Der Oberbürgermeister

- Fachbereich Verwaltungsentwicklung und 

-service -

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach - Fachbereich 
Feuerwehr -, 41050 Mönchengladbach, 
vergibt in öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:

Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:

Prüfstand für Atemschutzgeräte, 
Labtronic 1500

Aufteilung in Lose:
Nein

Nebenangebote sind:
nicht zugelassen

Ausführungsfrist:
ca. 4. Quartal 2013
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- Zahlung von Steuern sowie der 

Beiträge zur Sozialversicherung und 

zur Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den 
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz-
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem 

Arbeitnehmerentsendegesetz
- Erfüllung der gewerberechtlichen 

Voraussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmi-
gungen.

- ILO Kernarbeitsnormen

Zuschlagskriterien:

70 % Preis

30 % Lebenszykluskosten

Bindefrist:
29.11.2013

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt 
der Bewerber den Bestimmungen über 
nicht berücksichtigte Angebote gem. 
§ 19/§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die 

Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht 
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
- Fachbereich Ingenieurbüro und
Baubetrieb -

Öffentliche Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses 2012

Gemeinnützige Kreisbau 
Aktiengesellschaft

Die Hauptversammlung der „Gemeinnützi-

gen Kreisbau AG“ hat am 05. Juli 2013 den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012, 
abschließend mit einer Bilanzsumme von 
88.224.316,94 € sowie die Gewinn- und 
Verlustrechnung mit einem Jahresüber-

schuss von 1.311.490,41 € festgestellt.

Gemäß § 18 Nr. 1 der Satzung ist ein Betrag 

in Höhe von 65.574,52 € in die „Gesetzliche 

Rücklage“ und gemäß § 18 Nr. 2 ein Betrag 

in Höhe von 622.957,94 € in „Andere 

Gewinnrücklagen“ einzustellen.

Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe 

von 622.957,95 € wird wie folgt verwendet:

Ausschüttung einer Dividende
400.000,00 €
Einstellung in „Andere Gewinnrücklagen“
222.957,95 €

Der Vorstand

Hans-Jürgen Meisen

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 14. Oktober bis 18. Oktober 
2013 im Verwaltungsgebäude Nellessen-
weg 10 zur Einsichtnahme aus.

Die mit der gesetzlichen Prüfung 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft PricewaterhouseCoopers AG, hat 
am 13. Juni 2013 den nachstehenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Wellen, Telefon 02166 9989-2455

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich und 
einzusehen ab sofort bis 16.09.2013 bei 
der Stadt Mönchengladbach, Fachbereich 

Feuerwehr, Stockholtweg 132, Zi. 0102, 
41238 Mönchengladbach. Sie können 
auch unter Fax-Nr. 02166 9989-2489 oder 
E-mail 
Ausschreibung-Feuerwehr@
moenchengladbach.de 
angefordert werden.
Die Höhe der Entschädigung für die 

Verdingungsunterlagen beträgt 5 EUR und 
ist an die Stadtsparkasse Mönchen-

gladbach Kto.-Nr. 66 001, Bankleitzahl 

310 500 00 (IBAN: DE 20 310 500 00 00000 

66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33) zu-

gunsten der Stadtkasse Kassenzeichen 
3704.0000.0966 zu überweisen. Die Ab-
gabe/der Versand der Unterlagen erfolgt 

erst nach Vorlage eines Nachweises der 
Überweisung. Eine Bareinzahlung ist nicht 
möglich. Eine Erstattung der Entschädi-

gung erfolgt nicht.

Ablauf der Angebotsfrist:
18.09.2013, 12:00 Uhr

Schriftlich einzureichen in deutscher 
Sprache bei:

Stadt Mönchengladbach FB 12.20

Weiherstr. 21, Zi. 10
41061 Mönchengladbach

Sicherheitsleistung:
keine

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL) 

über die Zahlungsweise wird besonders 

hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden 

gefordert:

Eigenerklärungen zur/zum: 

- Zahlung von Steuern sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung und 
zur Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den 
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz-
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem 

Arbeitnehmerentsendegesetz
- Erfüllung der gewerberechtlichen 

Voraussetzungen.
- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmi-

gungen. 

Über diese Eigenerklärungen hinaus 

werden folgende Unterlagen gefordert:

- Verpflichtungserklärung ILO

Es werden Eignungsnachweise, die 
durch Präqualifizierungsverfahren erwor-
ben werden, zugelassen.

Folgende Nachweise aus dem Leistungs-
verzeichnis:
keine

Zuschlagskriterien:

100% Preis

Bindefrist:
18.10.2013

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt 

der Bewerber den Bestimmungen über 

nicht berücksichtigte Angebote gem. 

§ 19/§ 22 EG VOL/A.

Bei der Eröffnung der Angebote sind die 
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht 

zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach

Der Oberbürgermeister

- Fachbereich Feuerwehr -

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach - Fachbereich 

Ingenieurbüro und Baubetrieb, Abteilung 
Gebäudemanagement -, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Stadtgebiet Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von zwei Kastenwagen

Ausführungsfrist:
Dez. 2013

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Hansen, Telefon: 02161/25-8988

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich und 

einzusehen ab sofort beim Fachbereich 

Ingenieurbüro und Baubetrieb, Zentrale 

Vergabestelle, 41050 Mönchengladbach, 

Rathaus Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 
4. Obergeschoss, Zimmer 440 (Telefon 
02161/25-8501). Sie können auch unter 
Fax-Nr. 02161/25-8559 / E-mail 
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@

moenchengladbach.de 

angefordert werden.

Die Höhe der Entschädigung für die 

Verdingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR 
und ist an die Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach Kto.-Nr. 66 001, Bankleitzahl 310 

500 00 (IBAN: DE 20 310 500 00 00000 

66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33) zu-

gunsten der Stadtkasse Kassenzeichen 

6009.1134.9741 zu überweisen. Die 
Aushändigung bzw. der Versand der 

Unterlagen erfolgt erst nach Vorlage des 

Nachweises der Überweisung (ggf. per Fax 

oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht 

möglich. Eine Erstattung der Ent-

schädigung erfolgt nicht.

Ablauf der Angebotsfrist:
18.09.2013, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Zentrale Vergabestelle, Rath. Rheydt

Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL) 

über die Zahlungsweise wird besonders 

hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden 
gefordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 



erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss - 

bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht der Gemeinnützigen Kreisbau 
Aktiengesellschaft, Mönchengladbach, für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

31. Dezember 2012 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahres-

abschluss und Lagebericht nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung des 
Vorstandes der Gesellschaft. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-

nommen. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Un-

richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 

Darstellung des durch den Jahres-

abschluss unter Beachtung der Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung und 

durch den Lagebericht vermittelten Bildes 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

wesentlich auswirken, mit hinreichender 

Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-

legung der Prüfungshandlungen werden 

die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Gesellschaft sowie die Er-

wartungen über mögliche Fehler berück-

sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 

die Wirksamkeit des rechnungslegungs-

bezogenen internen Kontrollsystems sowie 

Nachweise für die Angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und Lagebericht 

überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen des Vorstandes sowie die 

Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere 

Prüfung eine hinreichend sichere Grund-

lage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen 
Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den 

gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung 
und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, 

vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

Mönchengladbach, 13. Juni 2013

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Joachim Gorgsppa. Stephan Schims

WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer

Mönchengladbach, 21. August 2013
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